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Eltern, welche die Voraussetzungen 
für die Betreuungsentschädigung er-
füllen, haben Anspruch auf den da-
mit verbundenen Urlaub bzw. den 
Erwerbsersatz. Der Ansatz beträgt 
80% des durchschnittlichen Erwerbs-
einkommens, das unmittelbar vor 
Bezug der Urlaubstage erzielt wurde, 
maximal aber 220 Franken pro Tag. 

Ein Kind gilt als gesundheitlich 
schwer beeinträchtigt, wenn: 
• eine einschneidende Veränderung 

seines körperlichen oder psychi-
schen Zustandes eingetreten ist; 

• der Verlauf oder der Ausgang dieser 
Veränderung schwer vorhersehbar 
ist oder mit einer bleibenden oder 
zunehmenden Beeinträchtigung 
oder dem Tod zu rechnen ist; 

• ein erhöhter Bedarf an Betreuung 
durch die Eltern besteht;

• und mindestens ein Elternteil die 
Erwerbstätigkeit für die Betreuung 
des Kindes unterbrechen muss. 

 

Die schwere gesundheitliche Beein-
trächtigung ist von Bagatellkrankhei-
ten und leichten Unfallfolgen abzu-
grenzen. Hier gelten die üblichen 
Bestimmungen betreffend bezahlten 
Kurzurlaub (Artikel 49 LAV). Für die 
Inanspruchnahme des Betreuungs-
urlaubs werden schwere gesundheit-
liche Beeinträchtigungen und eine 
intensive Betreuung durch die Eltern 
vorausgesetzt. 

Wer hat Anspruch auf die  
Betreuungsentschädigung? 
• Sie haben Anspruch auf die Betreu-

ungsentschädigung, wenn Sie Mut-
ter oder Vater eines Kindes sind, das 
gesundheitlich schwer beeinträch-
tigt ist, und Sie Ihre Erwerbstätigkeit 
für die Betreuung des Kindes unter-
brechen.

• Stief- oder Pflegeeltern müssen die 
besonderen Voraussetzungen be-
achten.  

• Der Anspruch des jeweiligen Eltern-

Betreuungsentschädigung und -urlaub 
für Eltern schwer kranker Kinder  
Beratungsteam von Bildung Bern

Die auf den 1. Juli 2021 auf Bundesebene neu eingeführte Betreuungs- 
entschädigung ist für Eltern vorgesehen, deren minderjähriges Kind von  
einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung betroffen ist und dadurch 
einen erhöhten Bedarf an Begleitung und Pflege hat.  

teils auf die Betreuungsentschädi-
gung beginnt am Tag des Unter-
bruchs der Erwerbstätigkeit für die 
Betreuung des gesundheitlich 
schwer beeinträchtigten Kindes.

• Es besteht eine Rahmenfrist von 
18 Monaten. Diese beginnt am Tag, 
für den der erste der beiden Eltern-
teile ein Taggeld bezieht.

• Der Anspruch auf die Betreuungs-
entschädigung endet spätestens 
18 Monate, nachdem das erste Tag-
geld bezogen worden ist (Rahmen-
frist). Er endet vor Ablauf dieser Frist, 
wenn die 98 Taggelder (entspricht 
14 Wochen) bezogen worden sind. 
Der Anspruch endet vorzeitig, wenn 
das Kind nicht mehr gesundheitlich 
schwer beeinträchtigt ist oder stirbt. 
Der Anspruch endet hingegen nicht 
vorzeitig, wenn das Kind während 
der Rahmenfrist volljährig wird.
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Anspruch von Lehrpersonen auf 
Betreuungsurlaub
• Gemäss Artikel 49a LAV richtet sich 

der Urlaub für die Betreuung eines 
wegen Krankheit oder Unfalls ge-
sundheitlich schwer beeinträchtig-
ten Kindes nach Artikel 156a PV.

• So können Lehrpersonen, die einen 
Anspruch auf eine Betreuungsent-
schädigung nach den Artikeln 16n 
bis 16s EOG haben, einen bezahlten 
Betreuungsurlaub von höchstens 
14 Wochen beziehen. Ob die Vor-
aussetzungen für eine Betreuungs-
entschädigung vorliegen, entschei-
det die zuständige Ausgleichskasse. 
Sobald der bundesrechtliche An-
spruch auf eine Betreuungsentschä-
digung gutgeheissen worden ist, 
besteht ein Anspruch auf den ent-
sprechenden Betreuungsurlaub. 

• Das Gehalt wird zu 100% auf der 
Basis des aktuellen monatlichen 
Bruttogehalts ausgerichtet. 

• Sind beide Elternteile erwerbstätig, 
hat jeder Elternteil Anspruch auf 
einen Betreuungsurlaub von höchs-
tens sieben Wochen. Die Anzahl der 
effektiven Urlaubstage richtet sich 
nach dem Beschäftigungsgrad. Die 
Eltern können eine abweichende 

Aufteilung des Urlaubs wählen.
• Der Betreuungsurlaub kann am 

Stück bezogen werden, wochen-
weise oder an einzelnen Tagen.

• Ein Rückfall, der nach längerer Zeit 
ohne Symptome auftritt, wird als 
neuer Fall anerkannt und lässt einen 
neuen Anspruch auf den Betreu-
ungsurlaub entstehen. 

• Die bundesrechtliche Betreuungs-
entschädigung fällt an den Kanton. 
Wird das Formular nicht abgege-
ben, so wird das Gehalt um die dem 
Kanton entgehende Betreuungs-
entschädigung gekürzt. Also: Nicht 
vergessen, das Formular abzuge-
ben!

Weitere Informationen 
• www.ahv-iv.ch/p/6.10.d
 
• Betreuungsentschädigung (BUE) – 

Ausgleichskasse des Kantons Bern
 www.akbern.ch/de/Versicherungen/

EO-MSE-VSE-BUE/Betreuungsent-
schadigung/Betreuungsentschaedi-
gung.html
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